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Netzinformation – Melden von Einmessungen an die EBL 

EBL Qualitätsmanagement EMS - Checkliste 

K2391_CL_04 Version 07  

 

   

  
Melden von Einmessungen  

an die EBL 
 
 

 

Meldepflicht! 
 
A) Alle neuen EBL-Leitungen und EBL-Objekte sind vor dem Eindecken der Gräben einzumessen. 
B) Freigelegte, bereits im Leitungskataster vorhandene EBL-Leitungen sind ebenfalls zur Einmessung zu melden. 
Betroffen sind alle Leitungen und Objekte folgender EBL-Netze (inkl. Hausanschlüsse): 
 
 
                                                                                                             
 
Unterlassen der Meldung 
Leitungen, welche vor dem Einmessen eingedeckt werden, sind auf Kosten des Verursachers soweit freizulegen, dass eine  
einwandfreie Einmessung möglich ist. 
Gesetzliche Grundlage: Die Erhebung der erdverlegten Leitungen und Objekte hat am offenen Graben zu erfolgen1. 
1 489.11 Verordnung über den Leitungskataster (LKV) vom 27. April 2010) 
 

 

1. Vorarbeiten 
 
Trassefestlegung / Leitungsverlauf 

A) Im Bereich von Strassen und öffentlichen Arealen wird der Leitungsverlauf mit Vertretern der Gemeinde oder mit dem durch die 
Gemeinde beauftragten Ingenieurbüro festgelegt. 

B) Bei Hausanschlüssen erfolgt die Trassefestlegung durch die Bauleitung der EBL in Absprache mit den betroffenen Bauunterneh-
men, Grundeigentümern, resp. Architekten. 

Leitungstrassen sollen möglichst immer geradlinig verlaufen. 

 

 

2. Einsatzplanung zur Einmessung 
 
Meldung bis 16.30 Uhr    → Einmessung erfolgt am Folgetag 
Meldung bis 11.30 Uhr    → Einmessung erfolgt bis 17.00 Uhr 
Einmessungen erfolgen jeweils von Montag bis Freitag (Vorfeiertag nur bis 12.00 Uhr) 
 

 

3. Meldung an EBL 

 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalt der Meldung: 

o Ort (Strasse, Platz, bei Neubauten Parzellennummer und Name des Bauherrn) 
o Objekte (Medium, Hausanschluss, Schächte, Rohrblock etc.) 
o Termin (Zeitspanne für die Einmessung) 
o Name des Melders und der Unternehmung 
o Telefonnummer für Rückfragen 

Wer soll melden? 

Unternehmung 
Bauführer, Polier oder Vorarbeiter 

EBL 
Baustellenleiter oder Monteur 

Meldestelle
061 926 13 13 (Einmessbüro) oder 079 768 83 42 

Dokumentation@ebl.ch 
 

Strom (inkl. Öffentliche Beleuchtung) Wärme (Fernwärme) Kommunikationsnetz (LWL) 

mailto:Dokumentation@ebl.ch


EBL – Netzinformation –  Melden von Einmessungen an die EBL  letzte Speicherung: 17.07.2023  2 / 2 

 

 
EBL Gemeinde-Übersicht mit ihren meldepflichtigen EBL Medien-Netzen 

(Strom, Wärme, LWL oder kombiniert) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strom + LWL 
 

Strom + LWL + Wärme 
 

Strom (MS+HS) + LWL + Wärme 
 

Strom + LWL (FTTH) 
 

LWL 
 
 
 
 
 

 

Bei Kabelschäden: 061 926 15 08 

Augst 

Pratteln 

Giebenach 

Frenkendorf 

Füllins-
dorf 

Arisdorf 

Liestal 

Seltisberg 

Bubendorf 

Itingen 

Lausen 

Sissach 

Hersberg Wintersingen 

Nusshof 

Ziefen 

Buus 

Hemmiken 

Maisprach 

Rickenbach 

Ramlins-
burg 

Wittins-
burg 

Diegten 

Tenniken 

Zunzgen 

Eptingen 

Bennwil Reigoldswil 

Waldenburg 

Oberdorf 

Niederdorf 

Lampen-

berg 

Hölstein 

Langenbruck 

Arboldswil 

Titterten 

Liederts-
wil 

Gelterkinden 

Böckten 

Thürnen 

Diepflingen 

Rünenberg 

Rümlingen 

Häfel-

fingen 

Buckten Käner-
kinden 

Läufelfingen 

Ormalingen 
Rothenfluh 

Anwil 

Oltingen 

Zeglingen 

Tecknau 

Wenslingen 

Kilch-
berg 

Nuglar 
St.Pantaleon 
(SO) 

Büren (SO) Lupsingen 

 

 

 

 

 


